
 

 

 

Ausgabe 05/2012 vom 13. Juni.2012 

DER NACHHALTIGE FONDSMARKT IM DRITTEN QUARTAL 2024 
 

 

Deutsche Anleger halten erstmals mehr als eine Billion Euro in 

Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen 
 

 

Private und institutionelle Anleger in Deutschland hiel-

ten per Ende September 2024 erstmals mehr als eine 

Billion Euro in Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. 

Auf Publikumsfonds gemäß Artikel 8/9 der EU-Offen-

legungsverordnung (SFDR) entfallen mit einem Ver-

mögen von 743 Milliarden Euro mehr als drei Viertel 

der Bestände. Spezialfonds mit Nachhaltigkeitsmerk-

malen machen einen kleineren Teil des Marktes aus, 

sind aber stark gewachsen. In den ersten neun Mona-

ten des Jahres stieg ihr verwaltetes Vermögen um 24 

Prozent auf 258 Milliarden Euro. Hauptgrund dafür 

war die Umklassifizierung einiger für Altersvorsorge-

einrichtungen gemanagter Produkte. Bei Publikums-

fonds betrug das Plus rund sechs Prozent.  

Die Einstufung als Publikumsfonds gemäß Artikel 8 

oder 9 SFDR allein ist jedoch nicht ausschlaggebend 

für die Beratung von Kunden mit Nachhaltigkeitspräfe-

renzen. Dafür muss die Anlagestrategie zusätzliche 

Anforderungen erfüllen, zum Beispiel einen Mindes-

tanteil nachhaltiger Investitionen  gemäß SFDR bzw. 

Investitionen im Sinne der EU-Taxonomie zusagen 

oder die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeit (PAIs) berücksichtigen.  

 

Fonds müssen mindestens eine, können aber auch 

mehrere der drei zusätzlichen Anforderungen erfüllen. 

Im deutschen Markt werden vor allem PAIs und Min-

destanteile nachhaltiger Investitionen verwendet. Laut 
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Morningstar Direct entfielen per Ende September 96 

Prozent der Vermögen von Fonds mit Nachhaltigkeits-

merkmalen auf Produkte, die die PAIs berücksichti-

gen. Mindestanteile nachhaltiger Investitionen gemäß 

SFDR kommen auf eine Verbreitung von 70 Prozent, 

Taxonomiequoten auf vier Prozent. Diese Verteilung 

hat sich im Zeitverlauf kaum verändert (siehe zum 

Beispiel Fokus Nachhaltigkeit Q1, 2023). 

 

Mit den ESMA-Leitlinien über nachhaltigkeitsbezo-

gene Zusätze in Fondnamen entwickeln sich die Rah-

menbedingungen für Publikumsfonds mit Nachhaltig-

keitsmerkmalen weiter. Die Leitlinien sind ein wichti-

ger Schritt hin zur EU-weiten Standardisierung. Seit 

dem 21. November 2024 dürfen neu aufgelegte 

Fonds nur dann Namensbestandteile wie „Green“ 

oder „ESG“ nutzen, wenn Sie mindestens 80 Prozent 

ihres Portfolios nach den namensgebenden Merkma-

len investieren. Für Bestandsfonds gilt eine Über-

gangsfrist von sechs Monaten . 

 

Daneben gibt es weitere Vorgaben, die teilweise noch 

nicht umsetzbar sind. Unter anderem verlangt die 

ESMA von Fonds, die explizit nachhaltigkeitsbezo-

gene Zusätze wie „Sustainable“ im Namen verwen-

den, „bedeutsam“ in nachhaltige Investitionen anzule-

gen. Was das konkret bedeutet, ist allerdings unklar.  

 

Über alle Publikumsfonds mit Nachhaltigkeitsmerkma-

len, die einen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen 

gemäß SFDR vorsehen, liegen die zugesagten Quo-

ten derzeit überwiegend im niedrigen zweistelligen 

Prozentbereich. Rund 80 Prozent der Vermögen ent-

fallen auf Produkte, die maximal 20 Prozent auswei-

sen. Auch gibt es weiterhin keine standardisierte Be-

wertungsmethode für nachhaltige Investitionen, so 

dass die zugesagten Mindestanteile nicht vergleichbar 

sind. Das macht die Einführung einer einheitlichen 

Mindestquote schwierig. In Abwesenheit einheitlicher 

EU-Vorgaben werden Fondsgesellschaften gegen-

über der Aufsicht darlegen müssen, warum der zuge-

sagte Mindestanteil als bedeutsam gelten kann. An-

sonsten bleibt noch die Möglichkeit, den nachhaltig-

keitsbezogenen Zusatz im Namen zu streichen . 
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Quelle: Morningstar Direct

https://www.bvi.de/uploads/tx_bvibcenter/Fokus_Nachhaltigkeit__Q1_2023__web_02.pdf

